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Zweck 

Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung 
durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen. Für die Familienzulagen sind grundsätzlich die Kantone 
zuständig. Somit gibt es 26 unterschiedliche kantonale Regelungen, in denen jeweils die Art und die Höhe der 
ausbezahlten Zulagen, der Kreis der Anspruchberechtigten und die Organisationsstruktur der Familienzulagen 
festgelegt sind. 
 
 

Versicherte Personen 

Sämtliche Personen, die im Sinne der gesetzlichen Vorschriften über die AHV als Arbeitnehmer gelten und die in einem 
Unternehmen beschäftigt sind, welches an die Familienausgleichskasse HOTELA angeschlossen ist. 
 
 

Leistungen 

Sämtliche Kantone bezahlen Kinderzulagen, in den meisten Kantonen werden zudem Ausbildungszulagen entrichtet. 
Bestimmte Kantone richten auch Geburtszulagen aus. Der Umfang dieser Leistungen ist von Kanton zu Kanton 
verschieden; regelmässig werden Anpassungen vorgenommen. Die Bedingungen für die Entrichtung von Zulagen 
werden durch den jeweiligen Kanton festgelegt. Der Arbeitgeber übernimmt die Entrichtung der Beiträge (falls auf 
kantonaler Ebene nichts anderes festgelegt wurde). 
 
 

Beiträge 

Die Beiträge gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Der Kanton Wallis ist von dieser Regelung ausgenommen, da hier auch 
die Arbeitnehmer anteilsmässig Beiträge leisten. Die Höhe der Beiträge berechnet sich aufgrund des AHV-pflichtigen 
Lohns. Die definitive Beitragsabrechnung erfolgt jeweils zu Ende eines Jahres. Während dem Jahr sind 
Akontozahlungen zu entrichten. Sie berechnen sich aufgrund des Lohnbudgets. 
 
Zu Anfang jedes Jahres erfolgt eine Mitteilung der definitiven Beitragssätze in Form eines Versicherungsausweises. 
Dieser gilt als bindend. 
 
 

Vertragsdauer 

Jeder Vertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 
ist die Kündigung jeweils zum Jahresende möglich. Der Vertrag endet zudem auch bei einer Übergabe des betreffenden 
Unternehmens, einer Änderung der Gesellschaft oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs. 
 


